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Amtliche Bekanntmachungen 
der Stadt Pottenstein

  

Ortsrecht der Stadt Pottenstein
  

Erlass einer Straßenausbaubeitragssatzung –
SABS

Die  Stadt  Pottenstein  hatte  bereits  mit  Beschluss  vom
29.03.1985 eine Satzung für die Erhebung eines Straßen-
ausbaubeitrages beschlossen. Diese wurde vom Landrats-
amt Bayreuth rechtsaufsichtlich genehmigt  und ist  im Juli
1985 in Kraft getreten. Mit Beschluss des Stadtrates vom
18.11.1996 wurde die rückwirkende Aufhebung der Satzung
beschlossen. Die Straßenausbaubeitragssatzung von 1985
wurde damit nicht angewandt.

In den zurückliegenden Jahren wurde die Stadt Pottenstein
im  Rahmen  von  überörtlichen  Prüfungen  durch  den
Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband als auch vom
Landratsamt  Bayreuth  als  Rechtsaufsichtsbehörde  ange-
mahnt,  eine  Straßenausbaubeitragssatzung  zu  erlassen,
um  alle  Einnahmemöglichkeiten  auszuschöpfen.  Beim
Fehlen  einer  Straßenausbaubeitragssatzung  fehlen  nicht
nur  die  direkten  Einnahmen  aus  den  zu  erhebenden
Beiträgen, sondern es können sich auch Nachteile bei der
Zuschussgewährung  für  (Straßen-)Baumaßnahmen,  Ein-
schränkungen  bei  der  Kreditaufnahme  und  Verweigerung
von staatlichen Bedarfszuweisungen ergeben.

Mit  Urteil  des  Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes  vom
09.11.2016,  Az.  6B15-2732,  wurde  bekräftigt  und  auch
festgestellt,  dass  für  die  Gemeinden  eine  grundsätzliche
Pflicht besteht, für die Erneuerung oder Verbesserung von
Ortsstraßen  und  beschränkt  öffentlichen  Wegen  Straßen-
ausbaubeiträge  von  den  Eigentümern  und  Erbbaube-
rechtigten der bevorteilten Grundstücke zu erheben und ins-
besondere  eine  entsprechende  Beitragssatzung  zu  erlas-
sen.  Bezugnehmend  auf  diese  Rechtsauffassung  wurde
vom Landratsamt Bayreuth von der Stadt Pottenstein, wie
auch von den anderen Gemeinden im Landkreis Bayreuth,
mit  Nachdruck  der  Erlass  einer  Straßenausbaubeitrags-
satzung  gefordert.  Der  Erlass  einer  entsprechenden  Sat-
zung ohne reduzierte Eigenbeteiligungssätze und mit Rück-
wirkung wurde durch das Landratsamt hierbei angedroht. 

Der Stadtrat der Stadt Pottenstein hat in seiner Sitzung am
24.04.2017  daher  eine  Satzung  über  die  Erhebung  von
Beiträgen zur Deckung des Aufwands für die Herstellung,
Anschaffung, Verbesserung oder Erneuerung von Straßen,
Wegen,  Plätzen  sowie  unselbständigen  Parkplätzen  und
Grünanlagen  (Straßenausbaubeitragssatzung  –  SABS)
aufgrund  von  Art.  5  des  Kommunalabgabengesetzes
erlassen. Die Satzung wird nachfolgend veröffentlicht  und
bekanntgemacht.

Die Erhebung von Beiträgen nach der Straßenausbau-
beitragssatzung ist erst bei allen künftigen Maßnahmen zu
prüfen.  Die  bereits  jetzt  tatsächlich  bautechnisch
abgeschlossenen  Maßnahmen  sind  von  der  Anwendung
dieser Satzung ausgeschlossen. 

Fortsetzung S. 2
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Die  Satzung  der  Stadt  Pottenstein  wurde  auf  Grundlage
einer  entsprechenden  Mustersatzung  des  Bayerischen
Gemeindetages  für  den  einmaligen  Beitrag  erlassen.  Um
die  Beitragsbelastung  für  die  einzelnen Bürger  so  gering
wie möglich zu halten, wurde die Satzung so ausgeformt,
dass die Heranziehung nur so weit wie rechtlich unbedingt
notwendig erfolgt. Dies wurde dadurch sichergestellt, dass
die  Eigenbeteiligungssätze  der  Gemeinde  gegenüber  der
Mustersatzung um 15 v.H. auf das rechtlich absolut  noch
zulässige Maß erhöht wurden. 

Laut  Mustersatzung  liegt  der  auf  die  Anlieger  umlegbare
Kostenanteil zwischen 30 und 80 v.H., in der Satzung der
Stadt Pottenstein dagegen nur zwischen 15 und 65 v.H., die
durch die  Rechtsprechung eingeräumte Regelungsspanne
ist voll zugunsten des einzelnen Bürgers ausgeschöpft.

Beitragspflichtig sind nur die in der Baulast der Gemeinde
durchgeführten Maßnahmen. Einfache punktuelle Straßen-
reparaturen,  das  Ausbessern  von  Schlaglöchern,  die
Erneuerung  der  Verschleißschicht  der  Straße  und  die
Wiederherstellung  der  Straße  nach  Wasser-,  Gas-  und
anderen  Versorgungsleitungsarbeiten  sind  keine  beitrags-
pflichtigen Maßnahmen.

Die Straßenausbaubeitragssatzung findet bei Erneuerungs-
und/oder  Verbesserungsmaßnahmen Anwendung. Ob eine
konkrete Maßnahme bereits  eine Beitragspflicht  nach der
Straßenausbaubeitragssatzung  auslöst,  muss  in  jedem
Einzelfall  und  für  jede  Maßnahme  gesondert  beurteilt
werden.  Dies  erfolgt  jeweils  auf  Grundlage  der  Ausbau-
planung  für  die  jeweilige  Straße/Einrichtung.  Ob  und
inwieweit  daher  Straßenausbaubeiträge  zu  erheben  sind,
wird bei dem jeweiligen Projekt mit den betroffenen Bürgern
besprochen und auch erörtert.

Falls bei einer Maßnahme Beiträge nach der Straßenaus-
baubeitragssatzung erhoben werden müssen, ist die Stadt
Pottenstein  bemüht,  mit  den  Beitragsschuldnern  eine
moderate Regelung zur Bezahlung des Beitrages zu treffen,
um unzumutbare Belastungen und Härten zu vermeiden.

Auch dies wird in jedem Einzelfall entschieden werden.

Pottenstein, den 23. Mai 2017

STADT POTTENSTEIN

gez.

Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Beiträgen zur 
Deckung des Aufwands

für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung
oder Erneuerung

von Straßen, Wegen, Plätzen sowie 
unselbständigen Parkplätzen und Grünanlagen

(Straßenausbaubeitragssatzung – SABS -)
vom 02.05.2017

Aufgrund des Art. 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)
erlässt die Stadt Pottenstein folgende Satzung:

§ 1
Beitragserhebung

Die Stadt Pottenstein erhebt zur Deckung ihres Aufwands
für die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder Er-
neuerung der in § 5 Abs. 1 genannten, in ihrer Baulast
stehenden öffentlichen Einrichtungen Beiträge nach den
Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und
dieser Satzung, soweit nicht aufgrund des Baugesetzbu-
ches (BauGB) Erschließungsbeiträge zu erheben sind.

 § 2
Beitragstatbestand

Der  Beitrag  wird  für  bebaute,  bebaubare,  gewerblich  ge-
nutzte,  gewerblich nutzbare oder sonstig nutzbare Grund-
stücke erhoben, die aus der Möglichkeit der Inanspruchnah-
me dieser  Einrichtungen einen besonderen Vorteil  ziehen
können (beitragspflichtige Grundstücke).
 

§ 3
Entstehen der Beitragsschuld

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit dem Abschluss der Maß-
nahme (einschließlich des notwendigen Grunderwerbs), in
den Fällen der Kostenspaltung (§ 9) mit dem Abschluss der
Teilmaßnahme. Eine Maßnahme oder Teilmaßnahme ist ab-
geschlossen,  wenn  sie  tatsächlich  und  rechtlich  beendet
und der Gesamtaufwand feststellbar ist.
 

(2)  Auf  Baumaßnahmen,  die  vor  Inkrafttreten  dieser  Sat-
zung tatsächlich bautechnisch abgeschlossen worden sind,
findet diese Satzung keine Anwendung.
 

§ 4
Beitragsschuldner

Beitragspflichtig  ist,  wer  im Zeitpunkt  des Entstehens der
Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
berechtigter  ist.  Mehrere  Beitragspflichtige  sind  Gesamts-
chuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem
Miteigentumsanteil beitragspflichtig.
 

§ 5
Art und Umfang des Aufwands

(1) Der Berechnung des Beitrags wird zugrunde gelegt der 
Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Verbesse-
rung oder Erneuerung für

1. Ortsstraßen (Art. 46 BayStrWG)                            bis zu 
  einer Höchstbreite von

mit den Straßenbestandteilen
Fahrbahn, Rad- und Gehwege, 
gemeinsame Geh- und Radwege, 
Mehrzweckstreifen, ohne unselbständige 
Parkplätze (Nr. 3) und unselbständige 
Grünanlagen (Nr. 5)

1.1 in Wochenendhausgebieten mit einer 
Geschossflächenzahl bis 0,2                7,0 m

1.2 in Kleinsiedlungsgebieten mit einer 
Geschossflächenzahl bis 0,3                        10,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit   8,5 m

1.3 in Kleinsiedlungsgebieten, soweit sie nicht unter 
1.2 fallen, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, 
allgemeinen Wohngebieten, besonderen 
Wohngebieten, Mischgebieten

a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,4              14,0 m
bei einseitiger Bebaubarkeit              10,5 m

b)  mit einer Geschossflächenzahl über 0,4 – 0,8      18,0 m
     bei einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m
c)  mit einer Geschossflächenzahl über 0,8 -1,2           20,0 m

d)  mit einer Geschossflächenzahl über 1,2              23,0 m

  

Einseitige Bebaubarkeit im Sinne des Satzes 1 ist gegeben,
wenn auf  einer Straßenseite die Grundstücke baulich oder
gewerblich  oder  in  sonstiger  vergleichbarer  Weise  nicht
genutzt werden dürfen.
  

1.4 in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten
a) mit einer Geschossflächenzahl bis 0,8              20,0 m
b) mit einer Geschossflächenzahl über 0,8 – 1,2       23,0 m
c) mit einer Geschossflächenzahl über 1,2 – 2,0       25,0 m
d) mit einer Geschossflächenzahl über 2,0              27,0 m  
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1.5 In Industriegebieten
a) mit einer Baumassenzahl bis 3,0              23,0 m
b) mit einer Baumassenzahl über 3,0 – 6,0              25,0 m
c) mit einer Baumassenzahl über 6,0              27,0 m
  

1.6 als nicht zum Anbau bestimmte Sammelstraßen 26,0 m

1.7 als verkehrsberuhigte Bereiche bis zu den in Nr. 1.2 mit 
1.4  festgelegten  Straßenbreiten;  werden  diese  über-
schritten, ist beitragsfähig der Aufwand für eine Fläche, 
die sich aus der Multiplikation der Länge der verkehrs-
beruhigten Straße mit den für das jeweilige Gebiet in Nr. 
1.2 mit 1.4 festgelegten Breiten ergibt.

  

1.8 in sonstigen Gebieten im Sinne des 
§ 22 Abs. 1 Satz 4 BauGB              14,0 m

  

1.9 in allen anderen Fällen, soweit sie der 
Erschließung von baulich oder gewerblich 
genutzten Grundstücken dienen              14,0 m

  

2. die folgenden Bestandteile der Ortsdurchfahrten 
von Bundes-, Staats- und Kreisstraßen:   

  

  bis zu einer Höchstbreite von
2.1  Überbreiten der Fahrbahn    6,0 m
2.2  Gehwege 11,0 m
2.3  Radwege   6,0 m
2.4  gemeinsame Geh- und Radwege 14,0 m

3. Parkplätze die Bestandteil der in Nr. 1 mit Nr. 2 genann- 
ten Straßen sind (unselbständige Parkplätze)

                                      bis zu einer
            Höchstbreite von

a) soweit Parkstreifen vorgesehen sind
- bei Längsaufstellung             je 2,5 m
- bei Schräg- und Senkrechtaufstellung                 5,0 m
 

b) soweit keine Parkstreifen vorgesehen sind                 5,0 m

4. die Wendeplätze an Ortsstraßen nach Nr. 1 bis zur 
doppelten Straßenbreite

5. unselbständige Grünanlagen, die Bestandteil der in Nr. 1 
mit Nr. 4 genannten Verkehrsflächen sind, bis zu einer 
Breite von 8,0 m

  

(2) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten,
so gilt insgesamt die größte Breite.

  

(3) Beitragsfähig nach Absatz 1 ist der Aufwand für
1. den Grunderwerb oder die Erlangung einer Dienst-

barkeit einschließlich der Nebenkosten und der 
Kosten aller Maßnahmen, die durchgeführt werden 
müssen, damit die Stadt Pottenstein das Eigentum 
oder die Dienstbarkeit an den für die Einrichtung 
erforderlichen Grundstücken erlangt,

2. die Freilegung der Grundflächen,
3. die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung oder 

Erneuerung der Einrichtung oder Teileinrichtung mit 
ihren Bestandteilen und notwendigen Anpassungsmaß-
nahmen:

3.1 technisch notwendiger Unterbau und Tragschichten
3.2 Deckschicht mit Befestigung der Oberfläche durch eine

Pflasterung, Asphalt-, Beton- oder ähnliche Decke 
neuzeitlicher Bauweise,

3.3 notwendige Erhöhungen oder Vertiefungen des 
Niveaus,

3.4   Überbreiten der Fahrbahn,
3.5 Rinnen und Randsteine,
3.6 Entwässerungsanlagen, Gräben, Durchlässe und 

Verrohrungen, 
3.7 Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
3.8 Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,
3.9 Beleuchtung,

3.10 gärtnerische Gestaltung der Flächen und der erforder-
lichen Bepflanzung,

3.11 Baumgraben und Baumscheiben einschließlich 
 Bepflanzung,

3.12 Ausrüstung (insbesondere der verkehrsberuhigten Stra-
ßen und Fußgängerbereiche) mit ortsfesten Einrich-
tungsgegenständen, 

3.13 Omnibus-Haltebuchten und –Wendeplätze,
3.14 Anbindung an andere bereits vorhandene Straßen, 

Wege und Plätze,
3.15 Anpassung von Ver- oder Entsorgungsanlagen.

(4) Der Aufwand umfasst auch den Wert der von der Stadt 
Pottenstein aus ihrem Vermögen bereitgestellten Sachen 
und Rechte im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(5) Der beitragsfähige Aufwand umfasst nicht die Kosten für 
Brücken, Tunnels und Unterführungen mit den dazuge-
hörigen Rampen.

§ 6
Ermittlung des Aufwands und Abrechnungsgebiet

 

(1) Der beitragsfähige Aufwand (§ 5) wird grundsätzlich 
nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. Die Ermittlung 
des Straßenentwässerungsanteils der Misch- und 
Regenwasserkanalisation erfolgt nach Pauschalsätzen.

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die einzelne Ein-
richtung ermittelt. Die Stadt Pottenstein kann abwei-
chend von Satz 1 den beitragsfähigen Aufwand entwe-
der für bestimmte Abschnitte einer Einrichtung oder für 
mehrere Einrichtungen, die für die Erschließung der 
Grundstücke eine Einheit bilden, ermitteln.

(3) Die von einer Einrichtung erschlossenen Grundstücke 
bilden das Abrechnungsgebiet. Wird ein Abschnitt einer 
Einrichtung gebildet oder werden mehrere Einrichtun-
gen (derselben Straßenkategorie nach § 7 Abs. 2) zu 
einer Einheit zusammengefasst, bilden die von dem 
Abschnitt bzw. der Einheit erschlossenen Grundstücke 
das Abrechnungsgebiet.

§ 7
Anteil der Stadt

(1) Die Stadt Pottenstein beteiligt sich an dem Aufwand 
nach Maßgabe des Absatzes 2 mit einem Anteil, der die 
nicht nur unbedeutenden Vorteile der Allgemeinheit für 
die Inanspruchnahme der Einrichtung angemessen be-
rücksichtigt (Eigenbeteiligung).

(2) Die Eigenbeteiligung der Stadt Pottenstein beträgt bei 
1. Maßnahmen an Ortsstraßen

(§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5)

1.1 Anliegerstraßen
a) Fahrbahn 35 v.H.
b) Radwege 35 v.H.
c) Gehwege 35 v.H.
d) gemeinsame Geh- und Radwege 35 v.H.
e) unselbständige Parkplätze 35 v.H.
f) Mehrzweckstreifen 35 v.H.
g) Beleuchtung und Entwässerung 35 v.H.
h) unselbständige Grünanlagen 35 v.H.

1.2 Haupterschließungsstraßen
a) Fahrbahn 65 v.H.
b) Radwege 50 v.H.
c) Gehwege 50 v.H.
d) gemeinsame Geh- und Radwege 50 v.H.
e) unselbständige Parkplätze 50 v.H.
f) Mehrzweckstreifen 50 v.H.
g) Beleuchtung und Entwässerung 50 v.H.
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h) unselbständige Grünanlagen 50 v.H.

1.3 Hauptverkehrsstraßen
a) Fahrbahn 85 v.H.
b) Radwege 60 v.H.
c) Gehwege 60 v.H.
d) gemeinsame Geh- und Radwege 60 v.H.
e) unselbständige Parkplätze 60 v.H.
f) Mehrzweckstreifen 60 v.H.
g) Beleuchtung und Entwässerung 60 v.H.
h) unselbständige Grünanlagen 60 v.H.

2. Maßnahmen an Ortsdurchfahrten
2.1 Überbreiten der Fahrbahn

(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.1) 85 v.H.
2.2 Gehwege der Ortsdurchfahrt

(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.2) 60 v.H.
2.3 Radwege der Ortsdurchfahrt

(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.3) 60 v.H.
2.4 gemeinsame Geh- und Radwege der 

Ortsdurchfahrt
(§ 5 Abs. 1 Nr. 2.4) 60 v.H.

2.5 unselbständige Parkplätze
(§ 5 Abs. 1 Nr. 3) 60 v.H.

2.6 unselbständige Grünanlagen
(§ 5 Abs. 1 Nr. 5) 60 v.H.

2.7 Beleuchtung und Entwässerung 60 v.H.

3. verkehrsberuhigte Bereiche
(§ 5 Abs. 1 Nr. 1.7)

3.1 als Anliegerstraße
(§ 7 Abs. 3 Nr. 1)
a) Mischflächen      35 v.H.
b) für die übrigen Teileinrichtungen gelten 

die Regelungen in Nr. 1.1 entsprechend

3.2 als Haupterschließungsstraße
(§ 7 Abs. 3 Nr. 2)
a) Mischflächen      60 v.H.
b) für die übrigen Teileinrichtungen gelten 

die Regelungen in Nr. 1.2 entsprechend

(3) Im Sinne des Absatzes 2 gelten als
1. Anliegerstraßen: Straßen, die ganz überwiegend der 

Erschließung der Grundstücke dienen.
2. Haupterschließungsstraßen: Straßen, die der

Erschließung von Grundstücken und gleich-
zeitig dem durchgehenden innerörtlichen 
Verkehr dienen und nicht Hauptverkehrsstra-
ßen sowie Anliegerstraßen sind.

3. Hauptverkehrsstraßen: Straßen, die ganz überwiegend
dem durchgehenden innerörtlichen und/oder überörtli-
chen Durchgangsverkehr dienen.

4. Verkehrsberuhigte Bereiche: als Mischfläche gestalte-
te Straßen, die in ihrer ganzen Breite von Fußgän-
gern benutzt werden dürfen und gleichzeitig dem 
Fahrzeugverkehr dienen.

5. Fußgängerbereiche: Straßen, die in ihrer ganzen 
Breite dem Fußgängerverkehr dienen, auch wenn 
eine (zeitweise) Nutzung mit Kraftfahrzeugen zu-
gelassen ist.

§ 8
Verteilung des Aufwands

(1) Bei zulässiger gleicher Nutzung der Grundstücke wird
der nach § 6 ermittelte Aufwand nach Abzug des An-
teils der Stadt Pottenstein (§ 7 Abs. 2) auf die Grund-
stücke des Abrechnungsgebiets (§ 6 Abs. 3) nach den
Grundstücksflächen verteilt.

(2) Ist in einem Abrechnungsgebiet (§ 6 Abs. 3) eine unter-
schiedliche bauliche oder sonstige Nutzung zulässig,
wird der nach § 6 ermittelte Aufwand nach Abzug des
Anteils  der  Stadt  Pottenstein  (§  7  Abs.  2)  auf  die
Grundstücke  des  Abrechnungsgebiets  (§  6  Abs.  3)
nach den Grundstücksflächen, vervielfacht mit einem
Nutzungsfaktor, verteilt, der im Einzelnen beträgt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder              1,0
gewerblich nutzbaren Grundstücke, auf denen 
keine oder nur eine untergeordnete Bebauung 
zulässig ist (z.B. Lagerplätze mit Sanitärräumen, 
Waschstraßen etc.)

2. bei mehrgeschossiger Bebaubarkeit                     0,3
zuzüglich je weiteres Vollgeschoss 

  

(3)    Als Grundstücksfläche gilt
1. soweit ein Bebauungsplan im Sinne von § 30 Abs. 1

und 2 BauGB besteht,  der  Flächeninhalt  des Buch-
grundstücks, wie er sich aus der Eintragung im Grund-
buch ergibt. Reicht die Fläche des Buchgrundstücks
über  den Geltungsbereich des Bebauungsplans hin-
aus, ist die im Geltungsbereich gelegene Fläche zu-
grunde zu legen.

2. soweit aneinandergrenzende (selbstständig nicht be-
baubare oder  nutzbare) Buchgrundstücke desselben
Eigentümers einheitlich wirtschaftlich genutzt werden
oder genutzt werden dürfen, der Flächeninhalt dieser
Grundstücke; Nr. 1 ist entsprechend anzuwenden.

(4) Grundstücke, die ohne bauliche Nutzungsmöglichkeit,
mit  einer  untergeordneten  baulichen  Nutzungsmög-
lichkeit oder in sonstiger Weise vergleichbar  genutzt
werden oder  genutzt  werden dürfen,  z.B.  Friedhöfe,
Sportanlagen, Freibäder, Campingplätze, Dauerklein-
gärten, werden mit 50 v.H. der Grundstücksfläche in
die Verteilung einbezogen; Grundstücke, die in ihrer
Gesamtheit  als private Grünflächen festgesetzt  sind,
werden mit 25 v.H. der Grundstücksfläche in die Ver-
teilung einbezogen.

(5) Grundstücke im Außenbereich, die nicht baulich oder
gewerblich, sondern nur gärtnerisch, land- oder forst-
wirtschaftlich genutzt  werden dürfen,  werden mit 2,5
v.H. der Grundstücksfläche in die Verteilung einbezo-
gen.  Für  Grundstücke  im Außenbereich,  die  bebaut
sind oder gewerblich genutzt werden, gilt Abs. 2 und
Abs. 3 Nr. 2 entsprechend.

(6) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebau-
ungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Voll-
geschosse. Weist der Bebauungsplan nur eine Bau-
massenzahl  aus,  so gilt  als  Zahl  der  Vollgeschosse
die  Baumassenzahl  geteilt  durch  3,5;  Bruchzahlen
werden kaufmännisch auf volle Zahlen auf- oder ab-
gerundet.

(7) Ist im Einzelfall  eine höhere Zahl  der Vollgeschosse
zugelassen oder vorhanden, so ist diese zugrunde zu-
legen.

(8) Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze
zulässig  sind,  gelten  als  eingeschossig  bebaubare
Grundstücke. Bei mehrgeschossigen Parkbauten be-
stimmt  sich  der  Nutzungsfaktor  nach  der  Zahl  ihrer
Geschosse.

(9) In unbeplanten Gebieten und Gebieten, für die ein Be-
bauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch
die Baumassenzahl festsetzt, ist

1. bei  bebauten  Grundstücken  die  Höchstzahl  der  tat-
sächlich nach der Nutzung vorhandenen Vollgeschos-
se oder baulich gegebenen Geschosse,

2. bei  unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die
Zahl  der  auf  den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse maß-
gebend.

(10) Ist die Zahl der Vollgeschosse wegen der Besonder-
heiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden je an-
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gefangene 3,5 m Höhe des Bauwerks als ein Vollge-
schoss gerechnet.

(11) Werden  in  einem  Abrechnungsgebiet  (§  6  Abs.  3)
auch Grundstücke erschlossen, die zu mehr als einem
Drittel  gewerblich genutzt  werden oder  genutzt  wer-
den dürfen, so sind für diese Grundstücke die nach
Absatz 2 zu ermittelnden Nutzungsfaktoren um je 50
v.H. zu erhöhen.

(12) Als gewerblich genutzt oder nutzbar im Sinne des Ab-
satzes 11 gilt auch ein Grundstück, wenn es zu mehr
als einem Drittel Geschäfts-, Büro-, Verwaltungs-, Pra-
xis-,  Unterrichts-,  Heilbehandlung- oder  ähnliche ge-
nutzte Räume beherbergt.

(13) Für Grundstücke, die von mehr als einer Einrichtung
nach § 5 erschlossen werden, ist die Grundstücksflä-
che  bei  Abrechnung  jeder  Einrichtung  nur  mit  zwei
Dritteln  anzusetzen,  soweit  die  abzurechnende  Tei-
leinrichtung bei jeder der Einrichtungen vorhanden ist.
Dies gilt nicht für Grundstücke, die zu mehr als einem
Drittel gewerblich genutzt werden, sowie für Grundstü-
cke in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebie-
ten.
  

§ 9
Kostenspaltung

Der Beitrag kann für
1. den Grunderwerb,
2. die Freilegung,
3. die Fahrbahn,
4. die Radwege,
5. die Gehwege,
6. die gemeinsamen Geh- und Radwege,
7. die unselbständigen Parkplätze,
8. die unselbständigen Grünanlagen,
9. die Mehrzweckstreifen,
10. die Mischflächen,
11. die Beleuchtungsanlagen,
12. die Entwässerungsanlagen
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt 
werden, sobald die Baumaßnahme, deren Aufwand durch 
Teilbeträge gedeckt werden soll, abgeschlossen ist.
 

§ 10
Fälligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bei-
tragsbescheids,  die Vorauszahlung einen Monat nach Be-
kanntgabe des Vorauszahlungsbescheids fällig.
 

§ 11
Ablösung des Ausbaubeitrags

Der  Beitrag  kann  im  Ganzen  vor  Entstehen  der  Beitrags-
pflicht (§ 3) abgelöst werden (Art. 5 Abs. 9 KAG). Ein Rechts-
anspruch auf  Ablösung besteht  nicht.  Der  Ablösungsbetrag
bemisst  sich  nach  der  voraussichtlichen  Höhe  des  nach
Maßgabe dieser Satzung zu ermittelnden Ausbaubeitrags.
 

§ 12 Auskunftspflicht
Der Beitragsschuldner ist verpflichtet, der Stadt Pottenstein
alle zur Ermittlung der Beitragsgrundlage erforderlichen An-
gaben zu machen und auf Verlangen geeignete Unterlagen
vorzulegen.
  

§ 13 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung
in Kraft.

  
Stadt Pottenstein

Pottenstein, den 02.05.2017
gez.

Frühbeißer, Erster Bürgermeister

Haushaltssatzung der 
Bürgerspitalstiftung Pottenstein 
für das Haushaltsjahr 2017

 

I.
Aufgrund Art.  35 des Stiftungsgesetzes in Verbindung mit
Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern -
GO - hat der Stadtrat der Stadt Pottenstein in der Sitzung
vom 24.04.2017  folgende  Haushaltssatzung  beschlossen,
die hiermit gemäß Art. 26 Abs. 2 i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO
bekannt gemacht wird.

§ 1 

Der  als  Anlage  beigefügte  Haushaltsplan  für  das
Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt jeweils in den Einnahmen und Ausgaben im

 Verwaltungshaushalt mit 10.430,00 € und 

 Vermögenshaushalt mit 7.250,00 €
ab.
 

§ 2
Kreditaufnahmen  für  Investitionen  und  Investitions-
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen  im  Vermögenshaushalt
werden nicht festgesetzt.
 

§ 4
Eine Verbandsumlage wird nicht erhoben.
  

§ 5
Der  Höchstbetrag  der  Kassenkredite  zur  rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf
1.700,00 € festgesetzt.
  

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 01.01.2017 in Kraft.  
 

II.
Das Landratsamt Bayreuth hat als Rechtsaufsichtsbehörde
die nach Art. 67, 71 und 73 der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern erforderliche Genehmigung mit Verfügung
vom 10.05.2017, Az. 20-941/63, erteilt. 
 

III.
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit
vom  14.06. -  30.06.2017  während  der  allgemeinen
Dienststunden im Rathaus  der  Stadt  Pottenstein,  Zimmer
Nr. 5, zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Gleichzeitig  liegt  die  Haushaltssatzung  während  des
ganzen  Jahres  zur  Einsichtnahme  aus  (§  4  Be-
kanntmachungsverordnung).
 
Bürgerspitalstiftung Pottenstein

Pottenstein, 15.05.2017

gez. 
Frühbeißer, Erster Bürgermeister
  

Vollzug der Straßenverkehrsordnung
Aus Gründen der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs hat 
die Stadt Pottenstein aufgrund §§ 44 und 45 StVO i.V.m. 
Art. 4 des Gesetzes über die Zuständigkeit im Verkehr 
folgende Anordnung erlassen:

Im Bereich der Straße „Am Anger“ und „Rabertshof“ im 
Ortsteil Waidach wird eine Tempo 30-Zone ausgewiesen.

Die Anordnung wird mit der Aufstellung der Verkehrs-
zeichen wirksam.
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Staatsstraße 2663 „Kirchenbirkig – 
B 470 (Schüttersmühle)“
Erneuerung der Fahrbahn östlich 
Kirchenbirkig – Bauabschnitt II
Das  Staatliche  Bauamt  Bayreuth  teilt  mit,  dass  für  die
Arbeiten  eine  Verlängerung  der  Vollsperrung  der
Staatsstraße bis zum 23.06.2017 erforderlich ist. 
Die  Umleitung  des  Verkehrs  erfolgt  weiterhin  von
Kirchenbirkig  aus  über  die  St  2163  nach  Pottenstein  zur
B 470 und entgegengesetzt. 

Bebauungsplan Nr. 30 „Gewerbegebiet
Wannberg“

Bekanntmachung  über  den  Aufstellungs-
beschluss  zur  Änderung  des  Bebauungs-
plans Nr. 30 „Gewerbegebiet Wannberg“
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB
und  die  Auslegung  der  Bebauungsplan-
änderung

Der Stadtrat der Stadt Pottenstein hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 24. April 2017 die 1. Änderung des Bebauungs-
plans Nr. 30 „Gewerbegebiet  Wannberg“ im vereinfachten
Verfahren  nach  §  13  BauGB  beraten,  gebilligt  und
beschlossen,  diesen  nach  §  3  Abs.  2  BauGB  öffentlich
auszulegen.
Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplans
Nr.  30  „Gewerbegebiet  Wannberg“  ergibt  sich  aus  der
nachstehend abgedruckten Planskizze.

Ziel und Zweck der Planung:

Die Fa. Baier + Köppel GmbH + CO. KG, Beethovenstraße
14, 91257 Pegnitz, hat als Vorhabensträger die Einleitung
des  Verfahrens  zur  Änderung  des  vorhabensbezogenen
Bebauungsplans  mit  Grünordnungsplan  für  die  Errichtung
eines  Gewerbegebietes  im  Ortsteil  Wannberg,  Stadt
Pottenstein, beantragt.
Die Planung ist erforderlich, um die bereits ausgewiesenen
Bauflächen  für  die  Erweiterung  eines  angrenzenden

vorhan-denen  Betriebes  anzupassen.  Die  bereits  im  Ort
Wannberg  ansässige  Firma  benötigt  aufgrund  ihres
betrieblichen  Wachstums  neue  Bauflächen.  Hierfür  sind
Flächen  im  Anschluss  an  den  bestehenden  Betrieb
erforderlich. 
Der Stadtrat von Pottenstein hat deshalb beschlossen, den
Bebauungsplan  mit  Grünordnungsplan  „Gewerbegebiet
Wannberg (gemäß § 8 BauNVO)“ zu ändern.
Vorgesehen ist  weiterhin die Ansiedlung von Produktions-
hallen  und  einem  Bürogebäude  sowie  von  Mitarbeiter-
Parkplätzen.  Die  Änderung  ist  erforderlich,  um  die  Bau-
flächen  im  Bereich  der  Produktionshallen  und  des  vor-
gesehenen Bürogebäudes sowie die  Situierung der  Park-
plätze  und damit  die  Begrünung an  die  aktuelle  Planung
des  Betriebes  anzupassen.  Alle  wesentlichen  Parameter
der  Planung  wie  Grundflächenzahl,  Gebäudehöhen,
Emissionskontingente  und  auch  die  umfassende  Eingrü-
nung der Flächen bleiben bestehen, es erfolgt lediglich eine
teilweise Verschiebung der Baugrenzen. Weiterhin wird der
Geltungsbereich der Planung an die aktuellen Flurgrenzen
angepasst, insbesondere geringfügig nach Süden entspre-
chend  dem  von  der  Fa.  BEKA erworbenen  Grundstück
erweitert. Die in der ursprünglichen Planung ausgebrachte
städtebauliche  Ordnung  bleibt  vom  Grundsatz  her
bestehen.

Umweltbezogene Informationen:
Die 1.  Änderung des Bebauungsplans erfolgte im verein-
fachten  Verfahren  nach  §  13  BauGB.  Von  der  Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs.  4  BauGB und vom Umweltbericht
nach § 2 a BauGB wird deshalb abgesehen. Die Aussagen
der Umweltprüfung zum rechtskräftigen Bebauungsplan von
2010 gelten uneingeschränkt auch für die Änderung. Auch
der Umfang des Eingriffs hat sich durch die Änderung nicht
wesentlich  verändert,  es  ist  nur  eine  geringfügige
Anpassung  der  innerhalb  des  Geltungsbereichs  dar-
gestellten Ausgleichsflächen erforderlich.

Öffentliche Auslegung:
Der  Entwurf  der  1.  Änderung  des  Bebauungsplans  mit
seinen  textlichen  und  zeichnerischen  Festsetzungen  wird
mit dem Entwurf der Begründung in der Zeit vom

12. Juni 2017 bis einschließlich 14. Juli 2017
im Rathaus der Stadt Pottenstein, Bauverwaltung, Zimmer 
Nr. 16, während der jeweiligen allgemeinen Dienststunden 
öffentlich zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegt.

Während  der  Auslegungsfrist  können  von  Jedermann
Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich bzw. mündlich
zur Niederschrift abgegeben werden. Es wird darauf hinge-
wiesen,  dass  nicht  fristgerecht  abgegebene  Stellung-
nahmen  bei  der  Beschlussfassung über  den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist,
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet  geltend  gemacht  wurden,  aber  hätten  geltend
gemacht werden können.

Die  Bekanntmachung  wird  zusammen  mit  den  Plan-
unterlagen auch auf der folgenden Internetseite der Stadt
Pottenstein eingestellt:
www.pottenstein.de → Stadtinfo & Verwaltung → 
Bekanntmachungen

Maßgeblich  ist  jedoch  der  Inhalt  der  zur  Einsicht
ausgelegten Unterlagen im Rathaus.

STADT POTTENSTEIN

Pottenstein, den 9. Mai 2017 
gez.
Frühbeißer
Erster Bürgermeister

http://www.pottenstein.de/
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Bauleitplanung „Gewerbegebiet 
Weidenhüll bei Leienfels – Nord“

Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB der 20. Änderung 
des Flächennutzungs- und Landschaftsplans 
und vorhabensbezogenen Bebauungsplan 
mit Grünordnungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet
Weidenhüll bei Leienfels - Nord“

Der Stadtrat der Stadt Pottenstein hat in seiner öffentlichen
Sitzung am 24.04.2017 die von den Bürgern sowie Trägern
öffentlicher Belange vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen zu dem Bauleitplanverfahren für die 20. Änderung des
Flächennutzungs- und Landschaftsplans sowie Aufstellung
des  vorhabensbezogenen  Bebauungsplans  mit  Grünord-
nungsplan Nr. 36 „Gewerbegebiet Weidenhüll bei Leienfels
- Nord“ beraten und beschlussmäßig behandelt. Dem Vor-
habensträger  wurde  aufgetragen,  unter  Berücksichtigung
der vorgebrachten Bedenken und Anregungen die Planung
fortzuführen und einen Entwurf für die öffentliche Auslegung
nach  §  3  Abs.  2  BauGB  sowie  Beteiligung  der  Träger
öffentlicher  Belange  nach  §  4  Abs.  2  BauGB  zu  veran-
lassen. Die Entwürfe zu den beiden Verfahren wurden vom
Stadtrat in der Sitzung am 29.05.2017 beraten, gebilligt und
beschlossen,  diese  nach  §  3  Abs.  2  BauGB  öffentlich
auszulegen.

Der  Geltungsbereich  des  Bebauungsplans  Nr.  36
„Gewerbegebiet Weidenhüll bei Leienfels - Nord“ ergibt sich
aus der nachstehend abgedruckten Planskizze:

Ziel und Zweck der Planung
Die Fa. Richard Brendel, Weidenhüll bei Leienfels, hat als
Vorhabensträger  die  Einleitung  eines  Verfahrens  zur  Auf-
stellung  des  vorhabensbezogenen  Bebauungsplans  mit
Grünordnungsplan  für  die  Errichtung  einer  Produktions-
halle  im  Ortsteil  Weidenhüll  bei  Leienfels  beantragt.  Die
Stadt Pottenstein liegt in einem ländlichen Teilraum, dessen
Entwicklung im besonderen Maße gestärkt werden soll. Die

Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen, insbesondere auch
im produzierenden Gewerbe, ist ein wichtiges Ziel der Stadt
Pottenstein, um die Bevölkerung im ländlichen Raum stabil
zu halten. Dieses Ziel gilt auch für die kleineren Ortsteile im
Stadtgebiet.  Das  geplante  Gewerbegebiet  bei  Weidenhüll
bei  Leienfels  kann  die  städtebaulichen  Ziele  der  Stadt
Pottenstein daher wirksam unterstützen. 
Im  Rahmen  der  Änderung  des  Flächennutzungs-  und
Landschaftsplans wird eine Weiterentwicklung des Ortsteils
Weidenhüll  bei  Leienfels  Richtung Norden aufgezeigt,  die
der  bisherigen  Siedlungsstruktur  als  langgezogenes  Stra-
ßendorf  folgt.  Dabei  wird  der  südliche  Teilbereich  als
Dorfgebiet  dargestellt,  das  nördliche  Teilgebiet  mit  der
geplanten  Produktionshalle  der  Fa.  Brendel  mit  Ein-
schränkungen. Die Einschränkungen sind aus Gründen des
Immissionsschutzes erforderlich.

Vor Einleitung des Verfahrens haben die Stadt Pottenstein
und der Vorhabensträger alternative Standorte für den Bau
einer Produktionshalle im Ortsteil Weidenhüll bei Leienfels
geprüft, insbesondere im Bereich bestehender Bauflächen.
Dabei  war  festzustellen,  dass  entsprechende  Flächen  im
Ortsbereich  nicht  zur  Verfügung  stehen.  Die  Fortentwick-
lung der baulichen Struktur des Ortes nach Norden entlang
der Staatsstraße erschien deshalb als die günstigste Mög-
lichkeit, zumal hier auch ein entsprechender Flächenerwerb
durch den Vorhabensträger möglich wird. Da beinahe alle
Beschäftigten der Fa. Brendel in Weidenhüll  bei Leienfels
wohnhaft sind, ist auch der Verbleib der Firma im Ortsteil
Weidenhüll bei Leienfels grundsätzlich sinnvoll und trägt zur
Stärkung  des  Ortes  wie  auch  zur  Vermeidung  von
unnötigem Verkehrsaufkommen bei.

 

Umweltbezogene Informationen 
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde eine Umwelt-
prüfung im Sinne von §§ 1 und 2 BauGB vorgenommen.
Hierbei  wurden  die  voraussichtlichen  Auswirkungen  des
Bauleitplans auf die Umwelt und den Menschen untersucht.
Der  Umweltbericht  ist  als  Teil  der  Begründung  den
Verfahrensunterlagen  beigefügt.  Darüber  hinaus  ergeben
sich  umweltbezogene  Informationen  aus  den  Stellung-
nahmen
• Landratsamt Bayreuth vom 13.04.2017 zum Thema 

Immissionsschutz und Naturschutzrecht

• Regierung von Oberfranken vom 21.03.2017 mit 
Hinweis auf die Landschaftsschutzverordnung

• Wasserwirtschaftsamt Hof vom 24.04.2017 mit 
Äußerung zu Altlasten, Grundwasserschutz / 
Wasserversorgung sowie Gewässerschutz

• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 
03.04.2017, Schwerpunkt Ausgleichsflächen

• Bund Naturschutz in Bayern e. V. vom 06.04.2017 mit 
Hinweis zur Ausgleichsmaßnahme sowie Landschafts-
schutzgebiet

Die  Bedenken  und  Anregungen  wurden  durch  die  Stadt
Pottenstein  gewürdigt  und  im weiteren  Verfahren  berück-
sichtigt.

  

Öffentliche Auslegung
Der Entwurf 
➢ der 20. Änderung des Flächennutzungs- und Land-

schaftsplans 
➢ des vorhabensbezogenen Bebauungsplans Nr. 36
➢ der dazugehörigen Begründungen und oben genannten

Informationen 
wird in der Zeit vom

12. Juni 2017 bis einschließlich 14. Juli 2017
im Rathaus der Stadt Pottenstein, Bauverwaltung, Zimmer
Nr. 16, während der jeweiligen allgemeinen Dienststunden
öffentlich zur allgemeinen Einsichtnahme ausgelegt. 
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Während  der  Auslegungsfrist  können  von  Jedermann
Stellungnahmen zum Planentwurf schriftlich bzw. mündlich
zur  Niederschrift  abgegeben  werden.  Es  wird  darauf
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellung-
nahmen bei  der  Beschlussfassung  über  den  Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben können und dass ein Antrag
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist,
wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet  geltend  gemacht  wurden,  aber  hätten  geltend
gemacht werden können. 

Die Bekanntmachung wird zusammen mit den Planunter-
lagen auch auf der folgenden Internetseite der Stadt Potten-
stein eingestellt: www.pottenstein.de → Stadtinfo & 
Verwaltung → Bekanntmachungen

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen im Rathaus. 

STADT POTTENSTEIN

Pottenstein, den 30. Mai 2017 
gez.
Frühbeißer, Erster Bürgermeister

Vollzug der Gemeindeordnung

Einberufung einer Ortsversammlung für die 
ehemalige Gemeinde Kirchenbirkig 

Die ehemalige selbständige Gemeinde Kirchenbirkig ist seit
der  letzten Kommunalwahl  im März  2014 im Stadtrat  der
Stadt  Pottenstein  nicht  mit  einem  Stadtrat  bzw.  einer
Stadträtin  vertreten.  Von  einer  Vielzahl  von  Gemeinde-
bürgern aus der ehemaligen Gemeinde Kirchenbirkig wurde
daher bei der Stadt Pottenstein der Antrag auf Wahl eines
Ortssprechers  gemäß  Art.  60a  der  Bayerischen  Gemein-
deordnung gestellt. 
Das Amt des Ortssprechers ist ein gemeindliches Ehrenamt
im Sinne der Art.  19 Abs. 1,  Art.  20 und 20a Gemeinde-
ordnung. Der Ortssprecher ist berechtigt, an allen Sitzungen
des  Stadtrates  und  seiner  Ausschüsse  sowohl  bei  den
öffentlichen  als  auch  den  nicht  öffentlichen  Sitzungen
teilzunehmen.  Der  Ortssprecher  besitzt  zwar  kein  Stimm-
recht,  wirkt  jedoch  beratend  und  empfehlend  an  den
Entscheidungen des Stadtrates mit. 
Zur Wahl des Ortssprechers werden alle Gemeindebürger
der ehemaligen Gemeinde Kirchenbirkig, somit der Ortsteile
Kirchenbirkig,  Weidenloh,  Kleinkirchenbirkig  und Trägweis
zur 

Ortsversammlung
am Dienstag, den 20. Juni 2017 um 20.00 Uhr

in  die  Turnhalle  der  ehemaligen  Schule  Kirchenbirkig,
Lohweg 2, eingeladen.

Im Anschluss daran findet noch eine 

Bürgerversammlung
statt,  bei  der  zu  allgemeinen  Gemeindeangelegenheiten
informiert und auch Auskunft gegeben wird.

Die  Gemeindebürger  der  ehemaligen  selbständigen
Gemeinde Kirchenbirkig sind hierzu herzlich eingeladen!

Pottenstein, den 23. Mai 2017

STADT POTTENSTEIN

gez.

Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Aus dem Standesamt  
 

Beim Standesamt Pottenstein wurden in der Zeit vom 18.04.
bis  22.05.2017  folgende  Personenstandsfälle  beurkundet;
die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor:  

Eheschließungen:

24.04.2017:  Frau  Kathrin  Annemarie  Böhmer  und  Herr
Marco Linhardt, Haselbrunn

20.05.2017: Frau Karin Kunigunde Krellner und Herr Jens
Thomas, Elbersberg

Sterbefälle:

23.04.2017:  Frau  Katharina  Weidinger,  geb.  Körber,
Kirchenbirkig

01.05.2017: Frau Barbara Fiegl, geb. Buchfelder, Regenthal

 

Führungszeugnis

Hinweise zum Antrag auf Ausstellung eines 
Führungszeugnisses 
gemäß § 30 Bundeszentralregistergesetz

Jede Person,  die  das 14. Lebensjahr  vollendet hat,  kann
einen  Antrag  auf  Ausstellung  eines  Führungszeugnisses
aus  dem  Bundeszentralregister  bei  der  zuständigen
Meldebehörde  stellen.  Hat  die  betroffene  Person  einen
gesetzlichen Vertreter, so ist auch dieser antragsberechtigt.
Bei der Antragsstellung ist die persönliche Vorsprache des
Betroffenen bzw. seines gesetzlichen Vertreters unter Vor-
lage  des  gültigen  Personalausweises  oder  Reisepasses
und ggf. der Vertretungsvollmacht erforderlich. Die Vertre-
tung durch eine bevollmächtigte Person ist nicht möglich. 
Für  die  Beantragung  des  Führungszeugnisses  wird  eine
Gebühr in Höhe von 13,00 € fällig. Diese ist direkt bei der
Antragsstellung in bar zu begleichen.
  
Erweitertes Führungszeugnis
Bei der Antragstellung ist eine schriftliche Aufforderung der
Stelle  vorzulegen,  die  das  erweiterte  Führungszeugnis
verlangt  und  in  der  diese  bestätigt,  dass  die
Voraussetzungen des § 30a Abs. 1 BZRG für die Erteilung
eines solchen Führungszeugnisses vorliegen.
 
Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden
Ist  ein  Führungszeugnis  bei  einer  deutschen  Behörde
vorzulegen, ist dies bereits bei  der Antragstellung bei  der
Meldebehörde  anzugeben.  Außerdem  wird  die  genaue
Adresse der Behörde benötigt.
Das Führungszeugnis wird der Behörde durch das 
Bundesamt für Justiz unmittelbar übersandt. 

Öffnungszeiten: 
 

Rathaus: Mo. - Fr.: 8 – 12 Uhr, Do. zusätzlich 14 – 18 Uhr
Tel. 09243/708-0, E-Mail: poststelle@pottenstein.bayern.de
Internet: www.pottenstein.de     

Tourismusbüro:  Mo. - Fr. 9 – 17 Uhr und Sa. 9 - 12 Uhr
Tel. 09243/708-41, E-Mail: info@pottenstein.de
    

Recyclinghof beim Bauhof: 
Do. 14 -  18 Uhr und Sa. 9 – 12 Uhr
  

Am Freitag, 16.06. bleiben die Stadtverwaltung und der 
Bauhof geschlossen!

mailto:info@pottenstein.de
http://www.pottenstein.de/
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Schuldenentwicklung der Stadt Pottenstein
  
Bei der Betrachtung der Kommunalschulden ist zu beachten, dass es neben der Verschuldung, die unmittelbar über den 
Haushalt abgewickelt wird, auch Verbindlichkeiten über sog. kreditähnliche Rechtsgeschäfte gibt. Hierbei werden auch 
Darlehen über Finanzierungsgesellschaften geführt. Deshalb ist es unbedingt notwendig, die Gesamtverschuldung darzustellen.
Zu den Verbindlichkeiten aus dem Haushalt (untere Linie) kommen damit noch die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und zeigen 
die Gesamtverschuldung (obere Linie).

In den Jahren von 1990 bis Ende 1997 hatte sich die Gesamtverschuldung von 4.655.165 € auf 9.662.766 € mehr als ver-
doppelt. Die Verschuldung der Stadt Pottenstein insgesamt konnte dann jedoch in den vergangenen 15 Jahren trotz erheblicher 
Investitionen von 9.152.048 € zum 01.01.2002 auf 7.108.514 € zum 01.01.2017 um mehr als 2 Millionen € reduziert werden.

gez.
Frühbeißer, Erster Bürgermeister
  

Aktiver Umweltschutz und Kosteneinsparungen durch den Einsatz einer 
Energieoptimierungsanlage im Hallenbad Juramar gelungen

Durch den Einsatz einer Energieoptimierungsanlage im Hallenbad Juramar konnten seit Inbetriebnahme im Jahr 2005 ein 
wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz und andererseits deutliche Kosteneinsparungen erzielt werden. Insgesamt wurden in 
diesem Zeitraum bis heute rd. 339 Tonnen CO²-Emission vermieden. Auf der Kostenseite konnten ca. 90.000,00 Euro im 
gleichen Zeitraum eingespart werden.
  

gez.
Frühbeißer, Erster Bürgermeister
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Straßenerneuerung zwischen Weiden-
hüll und Leienfels abgeschlossen
  

In nur knapp 2 Monaten Bauzeit konnte die Erneuerung der
Gemeindeverbindungsstraße  zwischen  Weidenhüll  und
Leienfels  fertiggestellt  werden.  Für  die  geschätzten
Gesamtkosten von rd. 613.000 Euro wurde durch das Amt
für Ländliche Entwicklung eine Förderung i.H.v.  75 % der
förderfähigen Kosten in Aussicht gestellt.

Entsprechend  der  Prioritätenfestlegung  aus  dem
Gemeindeentwicklungskonzept  und  der  verschiedenen
Fördermöglichkeiten wurden bereits weitere Maßnahmen im
Gemeindegebiet  festgelegt.  Sobald  entsprechende
Planungsfreigaben  erfolgen,  kann  auch  mit  der  Vorberei-
tung der  weiteren Maßnahmen begonnen werden.  Hierfür
sind  aber  jeweils  unterschiedliche  Fördertöpfe  bzw.
Fördervoraussetzungen  zu  beachten.  Aus  diesem  Grund
kann  es  vorkommen,  dass  nun  eigentlich  dringlichere
Sanierungsabschnitte noch etwas dauern, während andere
Projekte schon umsetzungsreif sind.

gez.
Frühbeißer, Erster Bürgermeister

  

Aktuelles aus dem Tourismusbüro

Informationsmaterial
(Fast)  alle aktuellen und relevanten Informationen zu den
Freizeitmöglichkeiten in  der  Fränkischen Schweiz  sind im
Tourismusbüro erhältlich. Bitte bedienen Sie sich rege!
  

Neue Panoramabeschilderung auf der 
Himmelsleiter
Der  beliebte  Aussichtsturm  „Pottensteiner  Himmelsleiter“
wurde  rechtzeitig  zur  Saison  mit  einer  neuen  Panorama-
beschilderung  auf  der  Besucherplattform  bestückt.  Es  ist
schon  erstaunlich,  was  man  vom  Turm  aus  alles  in  der
Umgebung sehen und erkennen kann. Die als Naturpark-
maßnahme  und  in  Zusammenarbeit  mit  dem  städtischen
Bauhof  abgewickelte  Aktion  wird  den  Turm  weiter  auf-
werten.  Verantwortlich  für  den  Inhalt  und  die  Konzeption
zeichnen das Tourismusbüro und die Hauptverwaltung der
Stadt Pottenstein. Überzeugen Sie sich selbst!
  

Veranstaltungen in der Teufelshöhle
Die 24. Spielsaison „Kultur in der Teufelshöhle Pottenstein“
hat  bereits  begonnen.  Die  Termine  und  das  ausführliche
Programm liegen im Tourismusbüro auf und sind auch im
Internet unter www.teufelshoehle.de abrufbar. 
Die  nächsten  Veranstaltungen  zum  Vormerken:  9.  Juni
Kindertheater  „Die  Bremer  Stadtmusikanten“,  15.  Juli
Saxophonkonzert mit Hannes Neuner, 21. Juli Kindertheater
„Wie der Kaspar mal Geburtstag hatte…“, 29. Juli Konzert
mit der „Frankenbänd“, 5. August Konzert des Harmonika –
Clubs aus Bayreuth, 25. August Kindertheater „Krabat, der
Hexenmeister“,  9.  September  Kabarett  mit  Birgit  Süß,
30. September Kabarett mit der „Kaktusblüte“ aus Dresden.
Karten für alle Veranstaltungen in der Teufelshöhle sind im
Vorverkauf  im  Tourismusbüro  erhältlich  –  auch  als
Geschenkgutschein.  
 

Touristik-Informations-System
Wir  bitten  alle  Gastgeber,  die  im Zimmer-  und  Wohnungs-
vermittlungsprogramm der  Stadt  Pottenstein  aktiv  sind,  die
Belegtzeiten für das KOMPLETTE Jahr aktuell einzupflegen.
Vor allem für die verlängerten Wochenenden und die Ferien-
zeiten gibt es bereits zunehmend Übernachtungsanfragen.

Pottenstein, den 17.05.2017
gez. 
Thomas Bernard, Leiter Tourismusbüro

Teufelshöhle Pottenstein unter den fünf 
schönsten Schauhöhlen Deutschlands
Unsere Teufelshöhle wurde von der bekannten Internet-
plattform momondo.de unter die fünf schönsten Höhlen 
Deutschlands gewählt. Eine gute Gelegenheit für alle, die 
schon länger nicht mehr in der Teufelshöhle waren, sich 
davon zu überzeugen. Wie wär´s mal wieder mit einer 
Führung durch die bekannteste Sehenswürdigkeit der 
Fränkischen Schweiz? 
Den ausführlichen Artikel über die Teufelshöhle finden Sie  
im Internet unter 
www.  momondo.de/inspiration/tropfsteinhohlen-in-  
deutschland

---------------------------------------------------

Information für Senioren
  

Die  Abfahrtszeiten  am  07.  Juni  zu  unserem  Drei-
Tagesausflug in den Bayerischen Wald sind wie folgt:

• Hohenmirsberg: 7.00 Uhr
• Pottenstein, Bayreuther Berg: 7.10 Uhr
• Pottenstein, Minigolf: 7.15 Uhr
• Kirchenbirkig: 7.20 Uhr
• Regenthal: 7.25 Uhr
• Waidach: 7.30 Uhr
• Kühlenfels: 7.35 Uhr
• Elbersberg: 7.45 Uhr

  

Bitte ein gültiges Ausweisdokument (Personalausweis
oder Reisepass) mitnehmen!

  

Für das kommende Monat erfolgt hiermit 

Einladung 
zu einem 

Tagesausflug am 19. Juli 2017.

Wir fahren nach Berching zum Kloster Plankstetten.
Nach einer  Besichtigung  des  Klosters,  evtl.  mit  Führung,
essen wir anschließend in der Klosterstube zu Mittag.

Weiter  geht  unsere  Fahrt  an  den  Brombachsee,  hier
werden wir um 14.15 Uhr eine Schifffahrt unternehmen mit
Kaffee und Kuchen. 

Zum Abendessen kehren wir  in  Haidhof  im Schlossberg–
Hotel ein.

Abfahrtszeiten am 19.07.2017:
8.00  Uhr:  Hohenmirsberg  /  8.10  Uhr:  Pottenstein,
Bayreuther Berg / 8.15 Uhr: Pottenstein, Minigolf / 
8.25 Uhr: Kirchenbirkig – Regenthal - Waidach -  Kühlenfels
– Kleinkirchenbirkig / 8.45 Uhr Elbersberg

Der Preis beträgt mit allen Leistungen 30,00 €.
Anmeldungen  im  Rathaus  der  Stadt  Pottenstein,  Tel.
09243/708-0.
  

gez.

Erwin Sebald
Seniorenbeauftragter der Stadt Pottenstein

http://www.momondo.de/inspiration/tropfsteinhohlen-in-deutschland
http://www.momondo.de/inspiration/tropfsteinhohlen-in-deutschland
http://www.momondo.de/inspiration/tropfsteinhohlen-in-deutschland
http://www.teufelshoehle.de/
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Abfallentsorgung
Feiertagsverschiebung bei der Bio- und 
Restmüllabfuhr

Die Rest- und Biomüllabfuhr wird aufgrund der Feiertage wie 
Folgt geändert:   

Pfingsten

Normaler 
Abfuhrtag

Verschiebung Tatsächlicher 
Abfuhrtag

Mo., 05.06. Abfuhr einen Tag später Di., 06.06.2017

Di., 06.06. Abfuhr einen Tag später Mi., 07.06.2017

Mi., 07.06. Abfuhr einen Tag später Do., 08.06.2017

Do., 08.06. Abfuhr einen Tag später Fr., 09.06.2017

Fr., 09.06. Abfuhr einen Tag später Sa., 10.06.2017

Fronleichnam

Normaler 
Abfuhrtag

Verschiebung Tatsächlicher 
Abfuhrtag

Do., 15.06. Abfuhr einen Tag später Fr., 16.06.2017

Fr., 16.06. Abfuhr einen Tag später Sa., 17.06.2017
 

Im ELEKTRONISCHEN ABFUHRKALENDER 
unter www.landkreis-bayreuth.de/abfall 
ist  die  Feiertagsverschiebung  bereits  berück-
sichtigt.  Hier  kann  man  sich  einen  individuellen
Abfuhrkalender für seinen Wohnort erstellen. 

Veranstaltungen
    

Sonderausstellung im Fränkische Schweiz-Museum 
Tüchersfeld (Dauer bis 18.06.2017) „Spielzeug – damals 
und heute“, Info Tel. 09242/1640, www.fsmt.de

jeweils  mittwochs,  15.00  Uhr:  Elbersberg,  Lindenhöfe,
Kapellenweg 8: Treffpunkt für Senioren im Café „Klatschmohn“

jeweils mittwochs und freitags, 17.00 Uhr: 
Pottenstein,  Bruckmayer´s  Urbräu:  Wissenswertes  über  das
Bier mit Umtrunk und anschließender Brauereibesichtigung mit
Erhalt  eines  Bier-Diploms,  Preis:  4,50 €,  zuzügl.  Bier-Diplom
1,00 € (falls gewünscht)
  

jeweils samstags, 16.00 Uhr:
Pottenstein:  Kulinarische  BierStadt(ver)führung:  Lernen  Sie
unsere drei Brauereien bei einer informativen Stadtführung von
Brauerei  zu  Brauerei  kennen.  Dabei  erfahren  Sie  Wissens-
wertes  über  das  Felsenstädtchen,  zum  örtlichen  Brauwesen
und zum Reinheitsgebot und können dabei drei  verschiedene
Biere testen. Zum Abschluss gibt es ein Essen zum Bier (wenn
gewünscht auch vegetarisch, bitte bei Anmeldung mitteilen). 
Leistungen:  Brauereiführung/Biervortrag  (30  Minuten),  Stadt-
führung, Drei Schoppen Bier, ein Essen
Preis: 19,00 €/Person, Dauer ca. 2,5 – 3 Std.
Anmeldung beim Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/708-41.

• Samstag, 03.06.2017, 20.00 Uhr:
Pottenstein, Felsenbad: Open Air-Konzert mit HUEBNOTIX
– Rock History unplugged. Gespielt  werden Klassiker von
Peter  Gabriel,  Paul  Simon,  Ray  Charles,  Pink  Floyd,
Coldplay, Supertramp, Jamie Cullum, uvm. aus 50 Jahren
Rockgeschichte.  Einlass  ab  19.30  Uhr.  Bei  schlechtem
Wetter findet das Konzert im Bürgerhaus Pottenstein statt.
Tickets gibt es im Vorverkauf im Felsenbad Pottenstein und
über  das  Internet  unter  www.huebnotix.de und
www.okticket.  de    

• Sonntag, 04.06. und Montag, 05.06.2017:
Pottenstein, Schöngrundsee: Seefest des TSC Pottenstein
 

• Sonntag,  04.06.2017,  10.30  Uhr:  Pottenstein,  Kurpark:
Konzert mit „Sax´n Die“. Eintritt frei! Bei Regen entfällt das
Konzert.
 

• Montag, 05.06.2017, 19.30 Uhr: 
Pottenstein:  Besinnlicher Tagesausklang am Labyrinth bei 
der Hofmannskapelle, bereits um 18 Uhr Kräuter-
Spaziergang mit Frau Bettina Borst, sh. Seite 13 
Veranstalter: Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.
  

• Dienstag, 06.06.2017, 18.00 Uhr:
Schüttersmühle: Wirtshaussingen mit dem Frankensiema im
Gasthof Schüttersmühle, Eintritt frei!
 

• Mittwoch,  07.06.  -  Freitag,  09.06.2017:  Ausflug  der
Pottensteiner Senioren/innen in den Bayerischen Wald
 

• Donnerstag, 08.06.2017, 14.00 Uhr:
Geführte Wanderung rund um Pottenstein,  die Route wird
vor Ort  festgelegt, die Gehzeit  beträgt etwa vier Stunden,
unterwegs Einkehrmöglichkeit, Teilnahme kostenlos.
Wanderführer: Johann Brendel
Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein
 

• Donnerstag, 08.06.2017, 20.45 Uhr: 
Pottenstein:  Fledermausexkursion,  Treffpunkt  am Wander-
parkplatz  hinter  dem SeniVita  Seniorenhaus  St.  Elisabeth
am  Ziersmühlensteg,  Dauer:  ca.  2  Stunden,  Alter:  ab  6
Jahre,  Beitrag:  Kinder  bis  15 Jahre 3,00 €,  Erwachsene:
5,00 €,  begrenzte  Teilnehmerzahl,  Anmeldung erforderlich
unter  Tel.  0157/52713310,  E-Mail:  info@die-fraenkische-
schweiz.com, Leitung: Thomas Büttner
 

• Freitag, 09.06.2017, 18.00 Uhr:
Kinderkultur  in  der  Teufelshöhle  Pottenstein:  Das  „Erfreu-
liche  Theater“  spielt  das  Märchen  „Die  Bremer  Stadt-
musikanten“, Altersempfehlung ab 4 Jahre, Karten im Vor-
verkauf im Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/708-41.
 

• Freitag, 09.06.2017, 21.15 Uhr:
Führung mit  dem Nachtwächter durch Pottenstein,  Dauer:
ca.  1,5  Stunden,  Preis:  Kinder  (6-15  Jahre)  4,00  €,
Erwachsene 6,00 €, Teilnehmerzahl: ab 5 bis 20 Personen 
Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein
Anmeldung unter Tel. 0157/52713310, Thomas Büttner.
 

• Mittwoch, 14.06.2017, 10.00 Uhr:
Pottenstein: Rundgang durch die historische Altstadt, 
Dauer:  ca.  1 Std.,  Treffpunkt  vor  dem Tourismusbüro am
Rathaus,  Teilnahme  kostenlos,  die  Führung  findet  ab  5
Personen statt. Leitung: Thomas Bernard
 

• Donnerstag, 15.06. und Freitag, 16.06.2017:
Waidach,  Schützenhaus:  Kerwa  des  Schützenvereins
Waidach, Do. ab 17 Uhr Krenfleisch, 18 Uhr Böllerschießen,
Fr.  Kerwaspezialitäten  und  GK-Schießen,  ab  19  Uhr
Siegerehrung
 

• Freitag, 16.06.2017, 14.00 Uhr:
Exkursion  durch  das  Klumpertal.  Treffpunkt  am  Wander-
parkplatz  an  der  Verbindungsstraße  Schüttersmühle  –
Kirchenbirkig. Teilnahme kostenlos. Die Exkursion findet ab
5 Personen statt.
Leitung: Steffi Ribold-Büttner oder Thomas Bernard
 

• Freitag, 16.06.2017, 16.00 Uhr:
Pottenstein: „Scharfrichterführung“, Leistungen: Besuch des
Scharfrichtermuseums,  komplette  Stadtführung  mit  dem
Scharfrichter, „Henkersmahlzeit“.
Preis: 28,00 €/Person, ab 15 Jahre, Teilnehmerzahl: 6 – 20
Personen,  Anmeldung  beim  Tourismusbüro  unter  Tel.
09243/708-41 oder Tel. 0157/52713310, Thomas Büttner.
 

• Samstag, 17.06.2017, 9.00 Uhr:
Tageswanderung  des  FSV  Tüchersfeld  mit  Wanderführer
Erwin  Sebald,  Treffpunkt  am  Hallenbad  Juramar
Pottenstein. Route: Pottenstein – Püttlachtal – Windlöcher –
Elbersberg – Wannberg – Altenhof  – Pottenstein,  Gehzeit
ca.  4  Std.,  Länge:  ca.  14  km,  Schwierigkeitsgrad  mittel,
unterwegs Einkehrmöglichkeit. 

• Samstag,  17.06.2017,  19.00  Uhr:  Pottenstein,  Kurpark:

mailto:info@die-fraenkische-schweiz.com
mailto:info@die-fraenkische-schweiz.com
http://www.okticket.de/
http://www.okticket.de/
http://www.huebnotix.de/
http://www.fsmt.de/
http://www.landkreis-bayreuth.de/abfall
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Konzert der Blasmusik Kirchenbirkig unter der Leitung von
Hans Hofmann. Bei Regen entfällt das Konzert. Eintritt frei!
 

• Donnerstag, 22.06.2017, 14.00 Uhr:
Geführte Wanderung rund um Pottenstein,  die Route wird
vor Ort  festgelegt,  die Gehzeit beträgt etwa vier Stunden,
unterwegs Einkehrmöglichkeit, Teilnahme kostenlos.
Wanderführer: Johann Brendel
Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein
 

• Freitag, 23.06.2017, 21.30 Uhr:
Führung mit  dem Nachtwächter durch Pottenstein,  Dauer:
ca.  1,5  Stunden,  Preis:  Kinder  (6-15  Jahre)  4,00  €,
Erwachsene 6,00 €, Teilnehmerzahl: ab 5 bis 20 Personen,
Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein
Anmeldung unter Tel. 0157/52713310, Thomas Büttner.

• Samstag,  24.06.2017,  17.00  Uhr:  Prüllsbirkig,  Bernerhof:
Johanni-Feier des Elisabeth-Vereins Pottenstein e.V.

• Samstag, 24.06.2017, 18.00 Uhr: 
Waidach: Johannisfeuer der FF Waidach an der Linde
 

• Sonntag,  25.06.2017,  10.30  Uhr:  Pottenstein,  Kurpark:
Konzert mit „Sax´n Die“. Eintritt frei! Bei Regen entfällt das
Konzert.
 

• Mittwoch, 28.06.2017, 10.00 Uhr:
Pottenstein: Rundgang durch die historische Altstadt, 
Dauer:  ca.  1 Std.,  Treffpunkt  vor  dem Tourismusbüro am
Rathaus,  Teilnahme  kostenlos,  die  Führung  findet  ab  5
Personen statt. Leitung: Thomas Bernard
 

• Mittwoch, 28.06.2017, 19.30 Uhr:
Tüchersfeld,  Pfarrheim:  Vortrag:  „Zwischen  Reform  und
Reformation: der Waischenfelder Friedrich Nausea (1496 –
1552),  Domprediger  in  Mainz,  Bischof  von  Wien  und
Konzilsvater in Trient und sein Ringen um die Einheit in der
Kirche,  Ref.:  Dipl.-Theol.  Bernhard Schweßinger,  Diözese
Würzburg, Info Tel. 09242/1640 (Fränkische Schweiz-Museum)
 

• Freitag, 30.06.2017, 21.00 Uhr:
Pottenstein:  Johannisfeuer  des  TC  Pottenstein  am
Tennisgelände (Bayreuther Berg) mit Bewirtung.

  

Alle Veranstaltungshinweise ohne Gewähr! 
  

SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth 
Pottenstein

Sonntag, 04.06.2017, 10.30 Uhr: Wortgottesdienst

Freitag, 23.06.2017, 15.00 Uhr: Johannisfeuer mit Bernie

Freitag, 30.06.2017, 16.00 Uhr: Katholischer 
Wortgottesdienst

Mitteilungen anderer Behörden
und Stellen 
 

Jagdgenossenschaft Pottenstein

Am Donnerstag, den 08. Juni 2017 findet um 19.30 Uhr im
Gasthaus  Goldene  Krone (Völker),  Pottenstein,  eine
Jagdgenossenschaftsversammlung  mit  folgender  Tages-
ordnung statt:

1. Begrüßung des Jagdvorstehers

2. Neuwahlen der Vorstandschaft

3. Sonstiges, Wünsche und Anträge
  

gez.
Rainer Brendel, Jagdvorsteher

Notariat Pegnitz / Geschäftsstelle 
Pottenstein

Notarin  Dr.  Müller  wurde  Nachfolgerin  von
Notar Heinrich

Seit  1.  April  2017  ist  das  Notariat  Pegnitz  neu  besetzt.
Notarin Dr.  Manuela Müller übernahm das Amt von Notar
Helmut  Heinrich,  der  am  31.  März  2017  nach  mehr  als
32jähriger Amtstätigkeit an der Notarstelle in Pegnitz in den
verdienten Ruhestand getreten ist.
Notarin  Dr.  Müller  wurde  1975  in  Altenburg  (Thüringen)
geboren.  Sie  studierte  Rechtswissenschaften  an  den
Universitäten in Passau sowie Krasnojarsk (Rußland) und
wurde 2002 im Steuerrecht promoviert. Seit 2005 ist sie im
bayerischen Notardienst tätig, zunächst als Notarassessorin
in  Bamberg,  München  und  Regensburg,  danach  als
Verwalterin  der  Notarstellen  in  Feuchtwangen,  Stadt-
steinach und Rehau. Von 2010 bis 2016 war sie als Notarin
in Haßfurt tätig. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.
Notarin  Dr.  Müller  führt  die  Notarstelle  in  den  bisherigen
Amtsräumen in Pegnitz, Bahnhofstraße 29, fort. Sämtliche
Mitarbeiter  ihres  Amtsvorgängers  sowie  alle  Akten,
laufenden Vorgänge und die alten Urkunden wurden von ihr
übernommen. 
Auch die Geschäftsstelle in Pottenstein in der Hauptstraße
43  wird  fortgeführt.  Die  Geschäftsstelle  ist  künftig  jeden
Montag besetzt. Termine an der Geschäftsstelle müssen im
Vorfeld  telefonisch  unter  der  Rufnummer  09241/8467
vereinbart werden. 
Notarin  Dr.  Müller  und  ihr  Team stehen  Ihnen  gerne  zur
Verfügung.  Für  weitere  Informationen besuchen Sie  auch
die Internetseite des Notariats unter www.notarin-mueller.de

 

Landratsamt Bayreuth; 
Untere Naturschutzbehörde 
Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm  
(VNP) 
Im  Rahmen  des  Bayerischen  Vertragsnaturschutzpro-
gramms (VNP) besteht die Möglichkeit einer Förderung für
die Beibehaltung einer extensiven Grünland-Nutzung durch
das  Umweltministerium.  Wie  beim  Bayerischen
Kulturlandschaftsprogramm  (KULAP)  werden  hierzu
5jährige Vereinbarungen abgeschlossen.
Für das VNP kommen nur relativ nährstoffarme Wiesen 
in Betracht, die bereits in der Vergangenheit gar nicht 
oder höchstens mit Festmist gedüngt und in der Regel 
als Heuwiesen genutzt wurden.
Normalerweise wird ein vollständiger Düngeverzicht und ein
erster Schnitt ab 15. Juni oder 1. Juli vereinbart.
Nähere Einzelheiten zum Programm erfahren Sie unter 
www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/foerderung/bay_
vnp.htm
  

Um die Eignung von Wiesen für das Programm ab 2018 
vor Ort beurteilen zu können, bittet das Landratsamt 
Interessenten

noch vor dem ersten Schnitt
um Mitteilung der jeweiligen Flurnummer(n) und 
Gemarkung  sowie Ihrer Telefonnummer 
an
→ Tel. 0921-728290, wolfgang.wurzel@lra-bt.bayern.de
→ Tel. 0921-728426, hansjorg.behr@lra-bt.bayern.de oder
→ Tel. 0921-728291, nikolaus.lange@lra-bt.bayern.de

Nach Ortseinsicht werden wir unaufgefordert wieder auf Sie
zukommen.

mailto:nikolaus.lange@lra-bt.bayern.de
mailto:hansjorg.behr@lra-bt.bayern.de
mailto:wolfgang.wurzel@lra-bt.bayern.de
http://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/foerderung/bay_vnp.htm
http://www.stmuv.bayern.de/themen/naturschutz/foerderung/bay_vnp.htm
http://www.notarin-mueller.de/
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Elisabeth-Verein Pottenstein e.V.
  

Für  die  kommende  Zeit  dürfen  wir  Sie  zu  folgenden
Veranstaltungen einladen:
 

„Der Glaube fordert die Seele dazu heraus,
weiter zu gehen, als sie sehen kann.“ 

Am Pfingstmontag, den 5. Juni findet bei schönem Wetter
um 19.30 Uhr ein besinnlicher Tagesausklang am 
Labyrinth bei der Hofmannskapelle statt. Die Verbindung 
von Gebet und dem uralten Symbol des Labyrinthes soll 
dabei im Zentrum unserer Aufmerksamkeit stehen.
Bereits  um  18  Uhr  sind  alle  Pflanzeninteressierten
eingeladen,  sich  mit  Bettina  Borst  zu  einem  kleinen
Kräuter-Spaziergang auf den Weg zu machen.

Treffpunkt ist für alle der Parkplatz am Ende der Zufahrts-
straße, auf der Höhe des Schullandheimes.

Die Teilnahme am Tagesausklang am Labyrinth ist auch für
Menschen  mit  Gehbehinderungen  und  Rollstuhlfahrende
jederzeit möglich. Melden Sie sich bitte vorab bei uns: 
Tel. 09243 / 7017540.

 

Darüber  hinaus  dürfen  wir  Sie  heute  schon  zu  unserer
Johanni-Feier  einladen. Wie in den letzten Jahren freuen
wir  uns  auf  die  geselligen  Stunden  und  das  miteinander
Feiern am Bernerhof in Prüllsbirkig. 
Das gemütliche Beisammensein beginnt am Samstag, den
24. Juni um 17 Uhr. 
Eingeladen dazu sind wie immer ALLE, denn es ist uns ein
Anliegen, das Miteinander von jung und alt  zu leben. Wir
freuen  uns,  wenn  Sie  sich  angesprochen  fühlen,  für’s
leibliche Wohl und Unterhaltung ist bestens gesorgt.
 Es werden u.a. die „Sax’n Di“–Mädels für uns aufspielen.
Gerne holen wir Sie auch wieder zuhause ab, bitte rufen Sie
uns dazu unter Tel. 09243/ 7017540 an.

Für  den  Herbst  haben  wir  auch  wieder  einen  kleinen
Ausflug geplant. Wir werden am Samstag, den 9. Septem-
ber 2017 in  die Oberpfalz  fahren.  Dort  besichtigen wir  in
Pleystein die  Kreuzbergkirche,  die  auf  der  Spitze  eines
Rosenquarzberges  gebaut  ist  und  haben  danach  ein
gemütliches Stündchen bei Kaffee & Kuchen, umrahmt von
Zitherspiel mit Rosenliedern.  Anmeldungen nehmen wir ab
sofort entgegen.

So darf ich Sie im Namen von uns allen von Herzen grüßen,
- wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen,

Ihre Andrea Eichenmüller 

Nähere  Informationen  zum  Elisabeth-Verein  telefonisch
unter:  09243/  7017540  oder  auf  unserer  Homepage:
www.elisabeth-verein-pottenstein.de.

  

Humboldteum - Verein für Bildung und 
Kulturdialog
  

Gastfamilien für südamerikanische 
Austauschschüler gesucht!

Das Humboldteum sucht deutsche Familien, die offen sind,
einen  südamerikanischen  Austauschschüler  (15  bis  17
Jahre alt) der Deutschen Schule der Stadt Cali (Kolumbien)
aufzunehmen.
Die  kolumbianischen  Austauschschüler  lernen  schon

mehrere Jahre Deutsch, so dass eine Grundkommunikation
gewährleistet  ist.  Alle Austauschschüler  sind schulpflichtig
und  sollen  die  nächstliegende  Schule  zu  Ihrer  Wohnung
besuchen.  Der  Aufenthalt  bei  Ihnen  ist  gedacht  von
Samstag, den 09. September 2017 bis zum Samstag, den
24. Februar 2018. Wenn Ihre Kinder Kolumbien entdecken
möchten, sind Sie eingeladen, an einem Gegenbesuch über
die Herbstferien im Oktober 2018 teilzunehmen.

Für Fragen und weitergehende Infos kontaktieren Sie bitte
die  internationale  Servicestelle  für  Auslandsschulen:
Humboldteum  –  Verein  für  Bildung  und  Kulturdialog,
Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-22 21 400, 
eMail: ute.borger@humboldteum.de, www.humboldteum.de
  

-----------------------------------------------------------

Einladung zum Zeltwochenende 
vom 30.06. bis 02.07.2017 in Bodendorf

Der  Förderverein  Kindertagesstätten  Pottenstein  e.V.
möchte alle Kinder und ihre Eltern der Kindertagesstätten
St.  Kunigund  und  Rasselbande  zu  schönen  Stunden  bei
unserem alljährlichen Zeltwochenende einladen.
Wir treffen uns am 30.06.2017 ab 17 Uhr an der  Skihütte
in  Bodendorf zum  Zeltaufbau.  Danach  werden  wir  am
Abend  mit  dem  Backen  der  selbstbelegten  Pizzen
beginnen.  Nach  dem Essen  bereiten  wir  zusammen  das
Lagerfeuer  vor.  Am  nächsten  Morgen  frühstücken  wir
gemeinsam  und  werden  dann  vielleicht  eine  kleine
Wanderung zum Mittagessen nach Püttlach unternehmen.
An Spaß und Spiel wird es bestimmt nicht mangeln! Abends
wird dann gegrillt.  Bei  schlechtem Wetter kann auch zum
Teil in der Skihütte genächtigt werden.
Am  Sonntagmorgen  erfolgt  nach  dem  gemeinsamen
Frühstück der Abbau der Zelte. 
Über  die  ein  oder  andere  leckere  Salat-,  Beilagen-  oder
Dessertspende  würden  wir  uns  auch  dieses  Jahr  wieder
freuen.  Getränke  und  das  Grillgut  wird  der  Förderverein
besorgen.
  

Die Camper können diesmal wählen, ob sie
zwei Nächte oder jeweils nur Freitag oder
Samstag  am  Zeltwochenende  teilnehmen
wollen.  Natürlich  sind  auch  alle  Nicht-
Camper herzlich willkommen! 
Bei Fragen ruft einfach bei Anja Müller-Wilfing, Tel. 09243 /
7013969, an. Wir freuen uns auf Euch und hoffen auf ein
trockenes Sommerwochenende! 

Die Verteilung der Anmeldungen erfolgt zeitnah über die 
Rohrpost in den Kita´s St. Kunigund und Rasselbande.

Anmeldeabschnitt bitte bis 23.06.17 im jeweiligen 
Kindergarten abgeben!

gez. 

Anja Müller-Wilfing
1. Vorsitzende

http://www.elisabeth-verein-pottenstein.de/
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Kindergarten St. Christophorus 
Elbersberg
Muttertagsfeier

Dieses Mal fand eine etwas andere Muttertagsfeier bei uns im
Kindergarten statt.
Die Kinder luden ihre Mamas zu einer Wohlfühlstunde in den
schön  geschmückten  Kindergartenraum  ein.  Bei  ruhiger
Musik durften sie auf einer Decke entspannen. Mit Igelbällen,
Duftwattebällchen und den Kinderhänden tauchten die Mütter
in eine „Fantasiereise zur Sonne“ ein.
Anschließend  gab  es  für  alle  Mütter  noch  ein  „Sonnen-
getränk“  und  ein  Eis  für  die  kleinen  Masseure.  Stolz
überreichten die Kinder ein mit Nägeln gehämmertes und mit
Wolle bespanntes Herz.

Hier ein paar begeisterte Aussagen unserer Mütter:
Kerstin  Failner: „Es  war  eine  perfekte  Überraschung  in
unserem zu schnellen, zu lauten Alltag, in dem man vielleicht
manchmal nicht so viel  Zeit mit  seinem Kind verbringt,  wie
man gern möchte.
Eine wunderschöne Stunde: „Nur-Kind-Zeit!“

Bianca Rauh: „Die Muttertagsfeier mit  der Sonnenmassage
hat  mir  sehr  gut  gefallen.  Es war  eine  kleine  Auszeit  vom
Alltag und meinen beiden Kindern hat es auch sehr viel Spaß
gemacht.“ 

Simone Weidenlener: „Die Massage meiner Tochter zu einer
Entspannungsgeschichte hat mir sehr gut gefallen!“

Waldtage 

Wir  nutzten  das  schöne  Wetter  und  verbrachten  zwei
Vormittage  im  Wald.  Mit  großer  Begeisterung  und  einen
Rucksack mit Proviant zogen wir mit dem Bollerwagen in den
Wald.

Dort  angekommen,  ließen  wir  uns  unsere  Brotzeit
schmecken.  Anschließend  bauten  sich  einige  Kinder  ein
Lager aus den herumliegenden Ästen und Stöcken, andere
schmückten unseren Brotzeitplatz mit Hackschnitzel oder sie
gingen auf Insektensuche.

Auch unsere Kleinsten hatten großen Spaß   beim Springen
von Baumstämmen und Lauschen verschiedener Geräusche.
Müde, aber dennoch gut gelaunt, kamen wir mittags wieder
im Kindergarten an. 

Kindergarten St. Martin 
Hohenmirsberg
Gerne möchten wir einen kleinen Rückblick über die 
Aktivitäten der letzten Zeit geben.

Eine gelungene Überraschung war der Besuch der Vorschul-
kinder  beim  2.  Bürgermeister  Rainer  Brendel  anlässlich
seines runden Geburtstages. Hier haben wir mit einem Ständ-
chen und einem gebastelten Geschenk vorbeigeschaut. 
Für  den  herzlichen  Empfang  möchten  wir  uns  nochmals
bedanken! 
Im Kindergarten fand passend zum Quartalsplan ein ganz-
heitliches Erleben von gesunder Lebensweise statt. Die Kiga-
kinder haben hierzu das Programm  „Die kleine Lok, die alles 
weiß…“ erlebt. Passend wurde auch der wöchentlich am 
Donnerstag stattfindende Kochtag um leckere, vollwertige 
Gerichte, wie Gemüsepizza, Dinkelspätzle, Reistopf und 
Smoothies erweitert.
„Gesund ist  bunt  und schmeckt  super“,  war das Feedback
unserer  Kinder,  was  zeigt,  dass  es  manchmal  nicht  viel
braucht, um Kinder an diese Speisen heranzuführen.
Abschluss des Themas war das Frühlingsfest,  der „frechen
Früchtchen“ und des „jungen Gemüses“ aus Hohenmirsberg. 
Die  Besucher  erlebten  einen  kurzweiligen  Nachmittag  bei
Torten und Kuchen und Gegrilltem. In der Spielstraße gab es
Smoothies zum Selbermixen,  Bügelperlen und eine Bastel-
station mit einem Obst- und Gemüsememory.
Melanie  König, welche seit  dem 1.  Januar  die Leitung des
Kindergartens  übernommen  hat,  freute  sich  auch,  viele
Familienangehörige der Kinder begrüßen zu können.
Hier ein ganz großes Dankeschön für die sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem Elternbeirat und dem Förderverein, ohne
die  eine  Durchführung  solcher  großen  Feste  nicht  möglich
wäre.
Vielen Dank Euch allen! 

------------------------------------------------------
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Suche Unterstützung bei der 

Betreuung meines 
pflegebedürftigen Mannes, 

ca. 10 Stunden pro Woche, 

auf 450 Euro-Basis, 

Ortsteil Hohenmirsberg
  

Tel. 09243 / 9143

    

 E-Mail: info@pokalkraus  .com  

mailto:info@pokalkraus.com
mailto:info@pokalkraus
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Stadt Pottenstein 
Forchheimer Str.1, 91278 Pottenstein, Tel.: 09243/708-0

Bei der Stadt Pottenstein ist zum 1. September 
2017 die Stelle einer

   Reinigungskraf
für die Graf Botho-Schule in Pottenstein neu zu 
besetzen.
Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag des 
öffentlichen Dienstes (TVöD), die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit beträgt 16,5 Stunden.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden 
Sie bitte die üblichen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 26. Juni 2017 an die
Stadt Pottenstein
z.Hd. Herrn Thiem-Förster
Forchheimer Straße 1
91278 Pottenstein
  

Für Auskünfte und Rückfragen steht Ihnen Herr 
Thiem-Förster, Tel. 09243 / 708-19 oder Email 
gerhard.thiem-foerster@pottenstein.bayern.de 
zur Verfügung.

mailto:gerhard.thiem-foerster@pottenstein.bayern.de
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●  Dampfbad ●  Neuartige Wasserdesinfektion für Ihre Gesundheit 
     (salzhaltiges Wasser im Schwimm- und Kinderbecken)
●  Schwimmkurse  ●  Wassergymnastik, jeweils mittwochs 18 – 19 Uhr
●  Mittwoch Warmbadetag
  

  Pfingstsonntag geschlossen

   Info Tel. 09243 / 903166  www.pottenstein.de    

http://www.pottenstein.de/
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Wir bedanken uns ganz herzlich für die vielen Glück- und Segenswünsche sowie
Geschenke, 

auch im Namen unserer Eltern!
Unser großer Dank gilt auch Herrn Pfarrer Thomas Thielscher, Herrn Gemeindereferenten

Martin Ogiermann und allen, die uns auf dieses Fest vorbereitet haben; 
außerdem der Stadtkapelle Pottenstein für die schöne musikalische Begleitung.

Melina 
Bayer

Paulina 
Berner

Sophia 
Buhl

Bastian
Deinhardt

Jessica 
Deinhardt

Johannes
Deinhardt 

Marie 
Deinzer

Marius 
Failner

Anastasia
Haberberger

Amelie 
Kohlmann

Michael 
Kutzberger

Marina
Rupprecht

Pascal
Stiefler

 

VIELEN DANK FÜR DIE

AUFMERKSAMKEITEN, GLÜCKWÜNSCHE

UND GESCHENKE ZUM FEST UNSERER

KONFIRMATION AM 30.04.2017.
WIR HABEN UNS SEHR GEFREUT UND

DANKEN, AUCH IM NAMEN UNSERER

ELTERN, RECHT HERZLICH.

ANTONIA HAAS, POTTENSTEIN

KIMBERLEY KUPKA, POTTENSTEIN

LISA BRENDEL, POTTENSTEIN

CELINA STIEG, ELBERSBERG

LEONIE STIEG, ELBERSBERG

POTTENSTEIN, IM MAI 2017

Das SeniVita-Team in 
Pottenstein lädt Sie 
herzlich zum

JOHANNISFEUER
am 23.06.2017 
ab 15.00 Uhr 

ein.

Umrahmt wird der Nachmittag 
mit musikalischer Unterhaltung
von Bernie.

Für das leibliche Wohl ist  mit
Kaffee und Kuchen gesorgt.

Wir  freuen  uns  auf  Ihren
Besuch!
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Alberts § Eichler
Partnerschaf

Steuerberater – Rechtsanwälte
 

91278 Pottenstein, Mariental 3, Tel. 09243 / 7000 340  po  ttenstein  @ae-steuer-recht.de  
91257 Pegnitz, Nürnberger Straße 2, Tel. 09241 / 48980-0  pegnitz@ae-steuer-recht.de

www.ae-steuer-recht.de    

Geldwerter Vorteil aus der Überlassung eines Firmenwagens in Zeiten der Fahruntüchtigkeit
Einem Steuerpflichtigen wurde aus gesundheitlichen Gründen die Fahruntüchtigkeit für die Zeit vom 23.2. 
bis 29.7. eines Jahres vom Arzt ausgesprochen. 
Die Vereinbarung mit dem Arbeitgeber für die Benutzung des Firmenwagens für diesen Zeitraum schloss die 
Privatnutzung sowie die Fahrten zur Arbeitsstätte mit dem Firmenwagen aus.
Das Finanzamt wollte aber trotzdem den geldwerten Vorteil, die 1% Regelung für den Firmenwagen,  für 
diesen Zeitraum ansetzen, auch wenn er diesen Firmenwagen nicht nutzte.
Die Klage beim Finanzgericht Düsseldorf vom 24.1.2017 hatte Erfolg. Es lag in dieser Zeit März bis Juni kein 
geldwerter Vorteil vor, weil keine Nutzung, auch von Dritten, erfolgte. Für den Zeitraum Februar und Juli hat 
das FG die 1% Regelung zugelassen, weil eine Nutzung in dieser Zeit vorlag oder möglich war.
 

Änderungen durch das Flexirentengesetz ab 1.1.2017
Mit Wirkung zum Teil bereits zum 1.1.2017 ist das sog. Flexirentengesetz (FlexiRG) in Kraft getreten und stellt 
neue Weichen für eine attraktivere Beschäftigung von älteren Arbeitnehmern auch über das Renteneintritts-
alter hinaus. Mit dem Gesetz werden im Wesentlichen Änderungen und Ergänzungen im SGB III und SGB VI 
umgesetzt und wirken sich daher unmittelbar auf Arbeitgeber aus, die derartige Beschäftigungsverhältnisse 
unterhalten.
Ein Arbeitsverhältnis nach Eintritt des Rentenalters soll sich nicht nur für den Arbeitnehmer, sondern auch für
den Arbeitgeber finanziell positiv auswirken. Eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ist meist nicht ohne 
eine neue Vertragsgrundlage möglich.
Eine neue Hinzuverdienstgrenze ergibt sich für den Arbeitnehmer im vorgezogenen Rentenalter in Höhe von 
jährlich 6.300,00 €, entspricht monatlich 525,00 €.
Für den Arbeitnehmer mit vorgezogener Rente ändert sich die Rentenversicherungspflicht. Ab dem 1.1.2017 
unterliegt der Arbeitnehmer der Rentenversicherungspflicht für den Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber 
gleichermaßen, was bisher nicht war.
Seit 1.1.2017 ändert sich auch, dass der Rentner mit vorgezogener Rente nicht mehr der Arbeitslosen-
versicherungspflicht unterliegt.
Für den Rentner mit Regelaltersrente ändert sich die Rentenversicherungspflicht in derart, dass hier eine 
Option ab 1.1.2017  für den Rentner besteht, auch weiterhin rentenversicherungspflichtig beschäftigt zu sein,
um seine Altersrente aufzustocken. Eine Arbeitslosenversicherungspflicht besteht nicht, was bisher schon 
war.

Medizinische Seminare für Pflegeeltern führen zu außergewöhnlicher Belastung
Als außergewöhnliche Belastung können Pflegeeltern nach dem Urteil vom Finanzgericht Münster vom 
27.1.2017 absetzen.
Die Kläger haben zwei Pflegekinder in Vollzeit, die mit einer Frühtraumatisierung an einer Aufmerksamkeits- 
und Bindungsstörung leiden. Die Eltern nehmen an einem Seminar von einer Ärztin entwickelten Behandlung 
teil. Die Krankenkasse lehnt eine Kostenübernahme ab. Aufgrund mehrerer ärztlicher Bescheinigungen,
in denen psychologische Familienberatung durch Pflegeeltern als medizinisch notwendig angesehen wurde, 
wurde die Notwendigkeit anerkannt.

Heinrich Eichler, Steuerberater

http://www.ae-steuer-recht.de/
mailto:pegnitz@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
mailto:poststelle@ae-steuer-recht.de
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Ferienpass Landkreis Bayreuth eingetroffen!
Für Kinder und Jugendliche ist ab sofort der Sommerferienpass des Landkreises Bayreuth im Tourismusbüro Pottenstein 
erhältlich. Unkostenbeitrag 1,00 €. Die Schüler/innen der Graf Botho-Schule erhalten über die jeweiligen Klassenlehrer den 
Ferienpass direkt. Alle anderen, die z.B. in Pegnitz in die Schule gehen, können den Pass im Tourismusbüro erwerben. 
Die Gültigkeitsdauer ist vom 01.05. bis zum 11.11.2017, der Pass gilt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. 
Insgesamt können 96(!) Freizeiteinrichtungen damit ermäßigt besucht werden. Aus unserem Bereich z.B. Sommerrodelbahn, 
Kletterwald, E-Fun-Park, Burg Pottenstein, Teufelshöhle, Felsenbad, „Juramar“ und Fränkische Schweiz–Museum.
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